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RS OGH 1960/3/30 6Ob362/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1960

Norm

ABGB §1497 IVG

Rechtssatz

Keine Unterbrechung durch Aufrechnungseinrede, wenn der Prozeß durch Untätigkeit des Klägers zum Stillstand

kommt, die Klagsforderung in einem nachfolgenden Ausgleichsverfahren aber anerkannt und später auch bezahlt

wird.
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